
 

 

Wortlaut der Vereinbarung 
2. Protokollnotiz 

 
zur 

 
Vereinbarung  

über die 
ärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf 

 
vom 01.07.2007 in der Fassung vom 21.12.2007 

 
 

zwischen 
 

 der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen 
(KV Sachsen) 

 
und 

 
der AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. 

vertreten durch den Vorstand, 
dieser vertreten durch den Geschäftsführer 

Herrn Reiner Striebel 
 

zugleich handelnd für die 
Landwirtschaftliche Krankenkasse Mittel- und Ostdeutschland, 

handelnd als Landesverband für die landwirtschaftliche Krankenversicherung 
im Freistaat Sachsen  

 
dem BKK Landesverband-Ost, Landesrepräsentanz Sachsen 

 
der IKK-Sachsen 

 
der Knappschaft, Verwaltungsstelle Chemnitz 

 
der 

Barmer Ersatzkasse  
Techniker Krankenkasse  
Deutsche Angestellten-Krankenkasse  
Kaufmännische Krankenkasse – KKH  
Gmünder Ersatzkasse - GEK  
HEK – Hanseatische Krankenkasse  
Hamburg Münchener Krankenkasse  
hkk 
 
 

  als gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
 Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), Siegburg 

  vertreten durch die Leiterin der vdek - Landesvertretung Sachsen 
 

(LVSK) 



2. Protokollnotiz zur Vereinbarung über die ärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf vom 01.07.2007 
 

Seite 2 von 3 

Die Vertragspartner vereinbaren im gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum  
01.04.2009 die nachfolgenden Änderungen zur Vereinbarung über die ärztliche Verordnung 
von Sprechstundenbedarf vom 01.07.2007 in der Fassung vom 21.12.2007: 
 
Allgemeiner Teil 

§ 1 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(1) Der nach dieser Vereinbarung verordnete Sprechstundenbedarf ist nur für die ambu-

lante Behandlung von Mitgliedern (einschließlich Rentnern) und Familienversicherten 
der im Folgenden genannten Krankenkassen sowie der Hilfeempfänger nach § 264 
SGB V zu verwenden: 

 der AOK 
 der Betriebskrankenkassen 
 der Innungskrankenkassen 
 der Krankenkasse für den Gartenbau 
 der Landwirtschaftlichen Krankenkasse 
 der Knappschaft, Verwaltungsstelle Chemnitz 

der Ersatzkassen 
Heilfürsorgeberechtigte (Feuerwehr, Landespolizei, Bundespolizei, Bundeswehr,  
Zivildienst) 
 
und ist zu Lasten der AOK PLUS zu verordnen.  

 
§ 1 Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen. 
 
§ 1 Absatz 3 wird in § 1 Absatz 2 geändert. 
 
§ 1 Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen. 
 
§ 1 Absätze 5 bis 7 werden in § 1 Absätze 3 bis 5 geändert. 
 
In § 2 Absatz 3 werden die ersten beiden Spiegelstriche im Hinblick auf die neue Arzt-
nummernsystematik nach dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz wie folgt modifiziert: 

- Betriebsstättennummer (BSNR) des anfordernden Arztes im Feld „Betriebsstätten-Nr.“ 
sowie Name und Anschrift der Betriebsstätte und eigene Fachgebietsbezeichnung durch 
Vertragsarztstempel 

- Lebenslange Arztnummer (LANR) des anfordernden Arztes im Feld „Arzt-Nr.“ 
 
Im fünften Spiegelstrich werden die Institutionskennzeichen der beiden Krankenkassen wie 
folgt aktualisiert: 

- „IK-Nummer der Krankenkasse 
(AOK PLUS 107299005, BARMER Ersatzkasse 107280004)“ 

 
In § 2 Absatz 3 und in § 5 Absatz 1 werden die Worte „AOK Sachsen“ durch die Worte  
„AOK PLUS“ ersetzt. 

In § 2 Absatz 5 wird „/DAMA“ gestrichen. 
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Anlage 1 

Unter Pkt. 1.1 der Anlage 1 wird die unter Buchstabe P zu dem Artikel „Pflaster“ gehörige 
Bemerkung „siehe auch Bemerkungen unter Wundauflagen“ wie folgt ergänzt: 
„und unter Pkt 2. zu Mittel zur Lokal- und Leitungsanästhesie“. 
 
Unter Pkt. 2. der Anlage 1 wird die zu „Mittel zur Lokal- und Leitungsanästhesie“ gehörige 
Bemerkung „auch zur topischen Anwendung“ wie folgt ergänzt: 
„ - ausgenommen hiervon sind Anästhesiepflaster“. 
 
Unter Pkt. 5. der Anlage 1 wird unter dem Buchstaben E die zu dem Mittel „Einmalbiopsie-
nadeln“ gehörige Bemerkung „- zur Gewebeentnahme“ wie folgt modifiziert: 
 

- „zur Gewebeentnahme, auch erforderliche Führungshilfen (z. B. Coaxialnadeln/-
kanülen, Drähte), soweit sie nicht bereits über die Vergütung nach dem EBM, insbe-
sondere mit den Nrn. 40454 bzw. 40854 abgegolten sind 

  und einlumige OPU-Kanülen (außer im Zusammenhang mit der künstlichen Befruch-
tung)“ 

 
 
 
 
Dresden, den 03.04.2009 
 
 
   gez.       gez.  
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für 

Sachsen und Thüringen. 
Reiner Striebel,  
handelnd für die  
Landwirtschaftliche Krankenkasse  
Mittel- und Ostdeutschland, 

 handelnd als Landesverband 
 

gez. 
 
 BKK Landesverband Ost, 
 Landesrepräsentanz Sachsen 
 

gez. 
 
 IKK Sachsen 
 

gez. 
 
 Knappschaft, 
 Verwaltungsstelle Chemnitz 
 

gez. 
 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
  Leiterin der vdek - Landesvertretung Sachsen 


